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Einkommensstruktur der geförderten Personen (Riester-Förderung) 2002 - 2021 
Anteile in Prozent 

Zu Grunde liegendes 
Jahreseinkommen in 
Euro 

2002 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bis 10.000 25,8 23,2 25,2 18,6 17,1 16,4 15,1 14,1 13,3 12,7 

10.000 bis 20.000 25,2 21,6 20,2 18,2 17,7 16,9 16,2 15,3 14,7 14,6 

20.000 bis 30.000 22,4 21,7 19,4 18,6 18,6 18,2 18,0 17,4 16,8 16,5 

30.000 bis 40.000 13,9 16,0 16,0 17,0 17,2 17,2 17,3 17,2 16,9 16,9 

40.000 bis 50.000 6,6 8,3 8,7 10,7 11,3 11,8 12,4 13,0 13,5 13,9 

Über 50.000 6,2 9,2 10,5 16,9 18,0 19,4 20,9 22,9 24,7 25,5 

 

Quelle: Datenangaben für die Jahre 2020 -2021: Bundesministerium der Finanzen (2024): Statistik zur Riester-Förderung. Datenangaben 
im Zeitraum 2002 - 2019: Deutsche Rentenversicherung Bund (zuletzt 2024), Rentenversicherung in Zahlen, verschiedene Jahrgänge; 
jeweils S.77. 

 

 

   

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Altersvorsorge/2024-11-15-Statistik-Riester-Foerderung-2023-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/rv_in_zahlen.html
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Einkommensstruktur der geförderten Personen für die Beitragsjahre 2002 - 2021 

Zur Stärkung der privaten Altersvorsorge – als dritte Säule des Alterssicherungssystems – gibt es staatliche Zulagen bzw. Steuervorteile für sog. 

Riester-Verträge. Im Jahr 2023 existierten rund 15,5 Mio. dieser zertifizierten sog. Riester-Verträge (vgl. BMAS 2025). Nach vorläufigen Zahlen 

des Bundesfinanzministeriums wurden damit 8,4 Mio. Personen (2023) gefördert – sei es über Zulagen (vgl. Tabelle VIII.12), Steuerentlastungen 

oder beides. Die Mehrzahl der Geförderten erhält Zulagen, steuerliche Entlastungen (Sonderausgabenabzug) werden von Beziehern höherer 

Einkommen geltend gemacht.  

Die Riester-Förderung ist so angelegt, dass sie von den Verteilungswirkungen her für die unteren Einkommensgruppen einen höheren Förder-

anteil bringt als für die mittleren Einkommensgruppen. Und tatsächlich: Untersucht man die Zulagenempfänger nach der Einkommensstruktur, 

zeigt sich, dass die Empfänger mit einem niedrigen Einkommen den größten Teil der Geförderten ausmachen. So verfügte im Jahr 2021 knapp 

die Hälfte (43,8 %) der Geförderten über ein Jahreseinkommen bis unter 30.000 Euro. Allerdings entschieden sich im Zeitverlauf immer weniger 

Personen mit geringen Einkommen für die staatlich geförderte private Altersvorsorge, denn im Jahr 2002 hatten noch 73,4 % der Geförderten ein 

so niedriges Einkommen – wobei zu beachten ist, dass sich das nominale Einkommensniveau über den Zeitraum von 18 Jahren deutlich erhöht 

hat.  

Gleichwohl lässt sich die Aussage, „die Riester-Rente wird vor allem von Geringverdienern genutzt", nicht bestätigen. Denn die Zahlen geben 

zwar die Anteile der Personen nach Einkommensgruppen an den Zulagenempfängern wieder, lassen aber keine Aussage zur Nutzung innerhalb 

der Einkommensgruppen (Beteiligungsquote) zu. Vielmehr weisen die empirischen Befunde darauf hin, dass unter den Geringverdienern der 

Anteil der Riester-Sparer kleiner ist als in den anderen Einkommensgruppen. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass gerade diejenigen Gruppen, 

die aufgrund ihrer Arbeitsmarktlage eine nur geringe Altersrente zu erwarten haben, tendenziell am wenigsten bereit bzw. in der Lage sind, die 

Niedrigrenten durch eine Riester-Rente aufzustocken.  

Insgesamt hat sich das Wachstum der Riesterverträge nach einem starken Anstieg bis etwa ins Jahr 2012 sehr stark abgeschwächt. Seit dem 

Jahr 2018 sinkt die Zahl der geförderten privaten Altersvorsorgeprodukte sogar langsam aber kontinuierlich − obgleich die Zahl der Erwerbstätigen 

und auch der prinzipiell Leistungsberechtigten deutlich angestiegen ist (vgl. Abbildung VIII.12a). Laut Schätzungen beträgt der Anteil der ruhenden 

Verträge derzeit gut ein Fünftel bis knapp ein Viertel (BMAS 2025). Es werden also weder Beiträge einbezahlt noch die staatlichen Zulagen 

bezogen. Die mehrfache Verbesserung der Förderkonditionen seit 2002 hat die sinkende Akzeptanz der privaten Altersvorsorge nicht gestoppt. 

  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rente/entwicklung-riester-vertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=22
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/tabVIII12.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII12a.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rente/entwicklung-riester-vertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=22
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Methodische Hinweise 

Die Daten werden vom Bundesministerium der Finanzen in der Statistik zur Riester-Förderung veröffentlicht und basieren auf Prozessdaten der 

Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zur Zulagengewährung und Überprüfung des Sonderausgabenabzugs. Die Daten enthalten nur 

unmittelbar geförderte Personen. Mittelbar Zulagenberechtigte, also nicht berufstätige bzw. nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezo-

gene Ehepartner*innen, werden nicht ausgewiesen. Die Datenangaben zu den geförderten Personen schwanken mitunter zwischen den Be-

richtsjahren. Unter anderem liegt dies daran, dass Anträge auf Gewährung einer Zulagenförderung bis zu zwei Jahre rückwirkend gestellt werden 

können. Abgesicherte Daten legen deshalb nur mit einem entsprechenden Zeitverzug vor.  

 

Quellen 

Für die Jahre 2020 und 2021: Bundesministerium der Finanzen (2024): Statistik zur Riester-Förderung: 2. Einnahmestruktur - Geförderte Per-

sonen nach der Höhe der maßgebenden Jahreseinnahmen Auswertungsstichtag 15. Mai 2024. 

Für den Zeitraum 2002 - 2019: Deutsche Rentenversicherung Bund (zuletzt 2024), Rentenversicherung in Zahlen, verschiedene Jahrgänge; 

jeweils S. 77. 

Informationen zur Riester-Förderung sind auch zu finden in: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), Alterssicherungsbericht, ver-

schiedene Jahrgänge. 

 

Stand der Bearbeitung: 12.05.2025 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Altersvorsorge/2024-11-15-Statistik-Riester-Foerderung-bis-2023.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Altersvorsorge/2024-11-15-Statistik-Riester-Foerderung-2023-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Altersvorsorge/2024-11-15-Statistik-Riester-Foerderung-2023-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/rv_in_zahlen.html
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/alter-berichte.html#AVIDASID
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/alter-berichte.html#AVIDASID
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